
SARS-CoV-2 Tests 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration (Sozialbehörde) 
Hamburger Straße 47 | 22083 Hamburg 
Telefon: 040 428 63-0 | www.hamburg.de/sozialbehoerde 
Stand: 01/2021 

 

 

 

Die städtischen Pflegebesucher-Teststandorte 

Informationen für Besuchende in Pflegeeinrichtungen, die noch keine 
Schnelltests anbieten sowie für Besucher von Wohneinrichtungen der 
Eingliederungshilfe 

Stand: 12.01.2021 

 
Worum geht es? 

Die Viruserkrankung COVID-19 gefährdet Bewohnerinnen und Bewohnern von stationären Pfle- 
geeinrichtungen ganz besonders. Derzeit haben Infektionen in Pflegeeinrichtungen einen Höchst- 
stand erreicht. Statt Besuche in Pflegeeinrichtungen zu verbieten, wurde eine Testpflicht für Be- 
suchende eingeführt. 

Gemäß § 30 Abs. 1a der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung müssen sich 
Be- suchende unmittelbar vor dem Besuch der Einrichtung einem PoC-Antigen-Test 
unterziehen, des- sen Ergebnis negativ ist. Die Einrichtungen haben die Testungen anzubieten 
und durchzuführen. 

Alternativ kann durch Besuchende gegenüber der Einrichtung ein negatives Testergebnis 
nachge- wiesen werden, das bei einem PoC-Test nicht älter als 48 Stunden, bei einem PCR-Test 
nicht älter als 72 Stunden ist. 

Zur Entlastung der Einrichtungen in der Phase des Aufbaus der Testkapazitäten gibt es zwei 
Testzentren zur PoC-Antigen-Testung. Besuchende von Einrichtungen können sich dort 
kostenfrei testen lassen. Weiter unten im Merkblatt finden Sie eine Übersicht der Standorte 
und der Angebotsdauer. 

Diese Testzentren stehen auch Besuchenden von Wohneinrichtungen und ambulant 
betreuten Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe zur Verfügung.  

 

 

Was ist zu tun? 

Die Einrichtung händigt eine unterschriebene Bescheinigung aus, die zum Test berechtigt. Die 
einmalige Bescheinigung berechtigt auch dazu, sich mehrfach an verschiedenen Tagen und Stand- 
orten testen zu lassen. Auf der Rückseite werden durch das Testzentrum das Testergebnis sowie 
die Uhrzeit und das Datum der jeweiligen Testung vermerkt. 
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Für die Besuche ist außerdem eine Anmeldung notwendig. Diese ist über folgende Website mög- 
lich: Hierfür nutzen Sie bitte den nachstehend QR-Code bzw. den angegebenen Link. 

https://serviceportal.hamburg.de/HamburgGateway/Service/Entry/DigiTermin 

Sollten Sie keinen Internetzugang haben, ist eine Terminvereinbarung auch telefonisch möglich 
unter (040) 428 28 4000. 

 
 
 

Die Teststandorte 
 

 
Stadtteil Anschrift Autotestung möglich? 

Harburg Schlachthofstraße 2-3 ✓ 

Barmbek Lämmersieth 38a  

 
Diese Standorte stehen auch an Sonn- und Feiertagen zur Verfügung. Sie sind täglich geöffnet 
von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr. 

Fragen beantwortet die Corona-Hotline der Stadt unter: 040 – 4 28 28 

4000 Aktuelle Informationen unter www.hamburg.de/besucher-

schnelltest 


